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CORPORATE 
GOVERNANCE BERICHT

Der Vorstand und Aufsichtsrat berichten nachfolgend in der 

 Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §§ 289f und 315d HGB 

über die Corporate Governance der Gesellschaft. Die Erklärung 

zur Unternehmensführung und die übernahmerechtlichen Anga-

ben gemäß §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sind auch Bestandteil 

des zusammengefassten Lageberichts*. Sowohl der Vorstand als 

auch der Aufsichtsrat legen großen Wert auf gute Unternehmens-

führung und orientieren sich dabei an den Empfehlungen des 

Deutschen Corporate Governance Kodex  (nachfolgend: „DCGK”).

1.  ENTSPRECHENSERKLÄRUNG GEMÄSS  
§ 161 AKTG

Vorstand und Aufsichtsrats haben im Dezember 2019 die jährliche 

Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG wie folgt abgegeben:

Vorstand und Aufsichtsrat der home24 SE erklären, dass die 

home24 SE (die „Gesellschaft”) den Empfehlungen des Deut-

schen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 7. Feb-

ruar 2017 („DCGK”) – vorbehaltlich der nachfolgend beschrie-

benen Ausnahmen – seit Dezember 2018, und zwar dem Tag 

der vorherigen Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats 

der Gesellschaft, entspricht und ferner beabsichtigt, künftig zu 

entsprechen.

Ziffer 4.2.1 Satz 1 DCGK

Der DCGK empfiehlt, dass der Vorstand aus mehreren Personen 

bestehen und einen Vorsitzenden oder Sprecher haben soll. 

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus drei Personen. Er hat 

bisher keinen Vorsitzenden oder Sprecher. Angesichts der per-

sonellen Veränderungen im Vorstand wird Marc Appelhoff jedoch 

am 1. Januar 2020 den Vorsitz des Vorstands übernehmen. Der 

Empfehlung Ziffer 4.2.1 Satz 1 DCGK wird somit ab diesem Zeit-

punkt entsprochen werden.

Ziffer 4.2.3 Abs. 2, Sätze 4, 6 und 7 DCGK

Der DCGK empfiehlt, bei der Ausgestaltung der variablen Vergü-

tungsbestandteile des Vorstands sowohl positiven als auch nega-

tiven Entwicklungen Rechnung zu tragen. Außerdem soll die Ver-

gütung des Vorstands insgesamt und hinsichtlich ihrer variablen 

Vergütungsbestandteile betragsmäßige Höchstgrenzen aufwei-

sen. Die variablen Vergütungsteile sollen auf anspruchsvolle, rele-

vante Vergleichsparameter bezogen sein. 

Die dem Vorstand auf der Grundlage des Long Term Incentive 

Plan 2019 („LTIP”) und dem Virtual Option Program 2013/2014 

(„VSOP”) gewährte variable Vergütung ist an die Erfüllung 

bestimmter Erfolgsbedingungen geknüpft und in ihrem wirtschaft-

lichen Wert von der Entwicklung des Aktienkurses der Gesell-

schaft abhängig. Allerdings sehen die entsprechenden Bedin-

gungen neben der Knüpfung an den Aktienkurs keine expliziten 

Rechtsfolgen bei negativen Entwicklungen der Gesellschaft vor. 

Außerdem enthalten die VSOP Bedingungen keine Vergleichs-

parameter und die vorgesehenen Parameter und Erfolgsbedin-

gungen in den Bedingungen des LTIP genügen möglicherweise 

den DCGK Empfehlungen hinsichtlich ihres Anspruchs nicht. 

Gleichwohl ist der Aufsichtsrat der Auffassung, dass die variable 

Vergütung des Vorstands ausgewogen und angemessen ist. Aus 

Sicht des Aufsichtsrates ist die variable Vergütung hinreichend auf 

die langfristige positive Entwicklung der Gesellschaft ausgerich-

tet, da sie an die Entwicklung des Aktienkurses und die Erfüllung 

von langfristigen Zielen geknüpft ist.

Wie schon während des gesamten Berichtszeitraums erfolgt die 

Gewährung der Gesamtvergütung sowie von Performance Shares 

an Vorstandsmitglieder unter dem LTIP jeweils mit betragsmäßi-

gen Höchstgrenzen. Allerdings haben Vorstandsmitglieder teil-

weise noch ältere Ansprüche aus dem VSOP und dem LTIP, die 

keine betragsmäßigen Höchstgrenzen aufweisen. 

*  Die Erklärung zur Corporate Governance gemäß §§ 289f und 315d HGB sind ungeprüfter  Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts.
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Ziffer 4.2.3 Abs. 4 Sätze 1 und 3 DCGK

Der DCGK empfiehlt, dass bei Abschluss von Vorstandsdienst-

verträgen darauf geachtet werden soll, dass Zahlungen an ein 

Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstä-

tigkeit einschließlich Nebenleistungen den Wert von zwei Jah-

resvergütungen nicht überschreiten (Abfindungs-Cap) und nicht 

mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten. Für 

die Berechnung des Abfindungs-Caps soll auf die Gesamtver-

gütung des abgelaufenen Geschäftsjahres und gegebenenfalls 

auch auf die voraussichtliche Gesamtvergütung für das laufende 

Geschäftsjahr abgestellt werden.

Die derzeitigen Vorstandsdienstverträge enthalten keine Rege-

lungen zu Zahlungen bei ihrer vorzeitigen Beendigung und sehen 

dementsprechend auch keine Abfindungs-Caps vor.

Ziffer 4.2.5 DCGK

Der DCGK empfiehlt, dass im Vergütungsbericht, der ein Teil des 

Lageberichts ist, neben der Darstellung der Grundzüge des Ver-

gütungssystems für den Vorstand in allgemein verständlicher 

Form auch Angaben zur Art der von der Gesellschaft erbrachten 

Nebenleistungen enthalten sein sollen. Ferner sollen im Vergü-

tungsbericht unter Verwendung bestimmter Mustertabellen für 

jedes Vorstandsmitglied einzeln dargestellt werden:

 ■ die für das Berichtsjahr gewährten Zuwendungen einschließ-

lich der Nebenleistungen, bei variablen Vergütungsteilen 

ergänzt um die erreichbare Maximal- und Minimalvergütung,
 ■ den Zufluss für das Berichtsjahr aus Fixvergütung, kurzfristi-

ger variabler Vergütung und langfristiger variabler Vergütung 

mit Differenzierung nach den jeweiligen Bezugsjahren, 
 ■ bei der Altersversorgung und sonstigen Versorgungsleistun-

gen der Versorgungsaufwand im bzw. für das Berichtsjahr.

Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 24. Mai 2018 

beschlossen, dass die gemäß § 285 Nr. 9 lit. a) Sätze 5 bis 8 HGB 

und §§ 315e Abs. 1, 314 Abs. 1 Nr. 6 lit. a) Sätze 5 bis 8 HGB ver-

langten Angaben in dem Jahres- und Konzernabschluss der 

Gesellschaft, die für das Geschäftsjahr 2018 aufzustellen sind, 

unterbleiben. Deshalb hat die Gesellschaft, wie angekündigt, 

für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr, soweit 

gesetzlich zulässig, davon abgesehen, die Bezüge jedes einzel-

nen Vorstandsmitglieds, aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen 

und erfolgsbezogenen Komponenten sowie Komponenten mit 

langfristiger Anreizwirkung gesondert anzugeben. Auch die Ver-

wendung der vom DCGK vorgesehenen Mustertabellen erfolgte 

nicht, da die notwendigen Angaben im Vergütungsbericht in 

anderer geeigneter Form gemacht wurden.

Die Gesellschaft beabsichtigt, von jetzt an die Empfehlungen des 

Ziffer 4.2.5 DCGK einzuhalten.

Ziffer 5.4.1 Abs. 2 Satz 2 DCGK

Der DCGK empfiehlt, dass der Aufsichtsrat für seine Zusam-

mensetzung im Rahmen der unternehmensspezifischen Situa-

tion die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle 

Interessenkonflikte, die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsrats-

mitglieder im Sinn von Ziffer 5.4.2 DCGK, eine festzulegende 

Altersgrenze und eine festzulegende Regelgrenze für die Zuge-

hörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) ange-

messen berücksichtigt.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum weder eine Altersgrenze 

noch eine Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Auf-

sichtsrat festgelegt. Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 wird eine 

Altersgrenze für die Mitglieder des Aufsichtsrats eingeführt. Eine 

Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat soll 

weiterhin nicht eingeführt werden, da auch und gerade Aufsichts-

ratsmitglieder mit langjähriger Erfahrung ihre Aufgabe hervorra-

gend ausüben können.

Ziffer 7.1.2 Satz 3 DCGK

Der DCGK empfiehlt, dass der Konzernabschluss und der 

 Konzernlagebericht binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahres-

ende und die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformatio-

nen  binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffent-

lich zugänglich sein sollen.

Die Gesellschaft ist bestrebt diese Empfehlung soweit wie  möglich 

einzuhalten. Allerdings ist es die Absicht der Gesellschaft, Finanz-

informationen von höchster Qualität zu gewährleisten,  sodass 

gegebenenfalls die empfohlenen Fristen nicht eingehalten werden.
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2.  CORPORATE GOVERNANCE

Die Unternehmensführung der Gesellschaft wird in erster Linie 

bestimmt durch die gesetzlichen Vorgaben, die Empfehlun-

gen des DCGK und die internen Unternehmensrichtlinien. Gute 

 Corporate Governance im Sinne einer auf langfristigen, nachhal-

tigen Unternehmenserfolg ausgelegten Unternehmensführung 

sind Vorstand und Aufsichtsrat ein wesentliches Anliegen. 

Der nachhaltige Unternehmenserfolg hängt entscheidend davon 

ab, dass alle Mitarbeiter und Führungskräfte als Team zusammen-

arbeiten und sich dafür engagieren, dass die Kunden zufrieden 

sind. Vor diesem Hintergrund hat das Management der Gesell-

schaft gemeinsam einen Katalog mit Unternehmenswerten erstellt 

und innerhalb des Unternehmens veröffentlicht. Diese Werte bil-

den das Fundament aller unternehmerischen Entscheidungen 

und für den alltäglichen Umgang aller Mitarbeiter und Führungs-

kräfte untereinander. Auf der Karriere-Website https://jobs.job-

vite.com/home24/jobs/about sind die Unternehmenswerte öffent-

lich zugänglich.

Neben diesen Unternehmenswerten hat das Management zudem 

gemeinsam Führungsprinzipien erarbeitet. Diese Prinzipien 

 wurden unternehmensintern kommuniziert, sodass für alle Mit-

arbeiter transparent ist, was home24 unter guter Mitarbeiterfüh-

rung versteht. Bei diesen Führungsprinzipien stehen gegensei-

tiger Respekt, Vertrauen und der Teamgedanke im Mittelpunkt.

Die Gesellschaft hat zudem ein Compliance Management System 

eingerichtet, das Maßnahmen zur Einhaltung gesetzlicher Anfor-

derungen sowie unternehmensinterner Richtlinien und Kodizes 

umfasst. Das Compliance Management System basiert auf einer 

Analyse von potenziellen Risiken, die sich aus rechtlichen Anfor-

derungen, Strukturen und Abläufen, einer bestimmten Marktsitu-

ation oder in bestimmten Regionen ergeben können. Intern kön-

nen Vorfälle über die Compliance-Hotline gemeldet werden. Die 

Mitarbeiter werden über die Hotline im Intranet, in der Antikorrup-

tionsrichtlinie sowie auch im Rahmen des Onboarding-Prozesses 

informiert. Sie können sich außerdem an ihre jeweiligen Vorge-

setzten sowie direkt an die Abteilung Governance, Risk and Com-

pliance (GRC) wenden.

Das Risikomanagementsystem des Konzerns regelt unterneh-

mensweit die Erfassung, Bewertung, Dokumentation und Bericht-

erstattung sämtlicher Risiken (compliance, finanzielle, operative 

und strategische). Zuständig für das Compliance- und Risikoma-

nagement im Konzern ist der Bereich Governance, Risk and Com-

pliance (GRC) mit unabhängigen Berichtslinien zum Vorstand und 

dem Aufsichtsrat der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 2019 wurde 

halbjährlich die Risikosituation der home24-Gruppe durch den 

Bereich Governance, Risk and Compliance (GRC) an den Vorstand 

und den Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats berichtet. 

3.  ARBEITSWEISE UND ZUSAMMENSETZUNG 
VON VORSTAND, AUFSICHTSRAT UND 
DEREN AUSSCHÜSSEN

Die Gesellschaft hat als europäische Aktiengesellschaft (Socie-

tas Europaea – SE) gemäß deutschem Aktiengesetz, SE-Gesetz 

und SE-Verordnung mit Sitz in Berlin ein duales Führungssystem, 

bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat. Beide Organe arbei-

ten zum Wohl des Unternehmens eng zusammen.

3.1. Arbeitsweise des Vorstands

Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwortung 

im Unternehmensinteresse mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöp-

fung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung 

der Gesellschaft und der Geschäftsordnung des Vorstands. Der 

Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung des Unterneh-

mens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für ihre Umset-

zung. Zudem sorgt der Vorstand für die Einhaltung der gesetzli-

chen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien 

und wirkt auf deren konzernweite Beachtung hin (Compliance). 

Der Vorstand sorgt für ein angemessenes Risikomanagement und 

Risikocontrolling im Unternehmen. Über alle für das Unternehmen 

relevante Fragen der Strategie, Planung, Geschäftsentwicklung, 

Risikolage, Risikomanagement und der Compliance informiert der 

Vorstand den Aufsichtsrat zeitnah und umfassend.

Die Zusammenarbeit und Zuständigkeiten der Vorstandsmitglie-

der sind im Einzelnen durch die Geschäftsordnung des Vorstands 

geregelt. Jedes Vorstandsmitglied führt den ihm zugewiesenen 

Geschäftsbereich im Rahmen der Vorstandsbeschlüsse in eige-

ner Verantwortung. Die Geschäftsverteilung war zum 31. Dezem-

ber 2019 wie folgt geregelt:

Marc Appelhoff Finanzen (einschließlich Investor Relations, 
Buchaltung, Steuern), Marketing, Showrooms, 
Internationales (Brasilien), Recht, Corporate 
Communications

Christoph Cordes Einkauf, Sortiment, Pricing, Produktqualität 
und -sicherheit, Outlets, Operations (ein-
schließlich Lager, Logistik und Kundenservice)

Johannes Schaback Technologie (einschließlich Informationstech-
nologie, Daten, Warenwirtschaftssystem und 
Product), Personal
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Der Vorstand hat am 1. Oktober 2019 beschlossen, die Ressorts 

Einkauf, Sortiment und Pricing nach einer gewissen Übergangs-

frist zu Beginn des Jahres 2020 von Christoph Cordes auf Marc 

Appelhoff zu übertragen. In Umsetzung dieses Beschlusses 

wurde die Geschäftsordnung mit Wirkung ab dem 1. Januar 2020 

angepasst. Gleichzeitig wurde geregelt, dass Brigitte Wittekind 

als neu berufenes Vorstandsmitglied die übrigen bisher von Chris-

toph Cordes verantworteten Bereiche sowie den Bereich Internes 

Kontrollsystem ab dem 1. Januar 2020 übernimmt.

Unbeschadet dieser Geschäftsverteilung tragen die Mitglieder 

des Vorstands gemeinsam die Verantwortung für die gesamte 

Geschäftsführung. Sie arbeiten kollegial zusammen und unterrich-

ten sich gegenseitig laufend über wichtige Maßnahmen und Vor-

gänge in ihren Geschäftsbereichen. Ausschüsse hat der Vorstand 

nicht eingerichtet. Der Gesamtvorstand entscheidet gemeinsam 

in allen Angelegenheiten, in denen das Gesetz, die Satzung oder 

die Geschäftsordnung eine Entscheidung durch den Vorstand 

vorsieht, insbesondere über die Strategie des Unternehmens 

und wesentliche Fragen der Geschäftspolitik. Nach den Vorga-

ben der Geschäftsordnung sollen Vorstandssitzungen regelmä-

ßig stattfinden. Sie müssen stattfinden, wenn das Wohl der Gesell-

schaft es erfordert.

Der Vorstand hält mit dem Aufsichtsrat und insbesondere mit dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden regelmäßigen Kontakt, unterrichtet die-

sen über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft 

und ihrer Konzernunternehmen und berät mit ihm die Strategie, 

Planung, Geschäftsentwicklung, Risikolage, Risikomanagement 

und Compliance. Bei wichtigen Anlässen und bei geschäftlichen 

Angelegenheiten, die für die Beurteilung der Lage und Entwick-

lung sowie für die Leitung des Unternehmens von erheblichem 

Einfluss sein können, informiert der Vorstand den Aufsichtsrat 

bzw. den Vorsitzenden des Aufsichtsrats unverzüglich. Außer-

dem unterrichtet der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend und 

holt sich entsprechende Zustimmungen für bestimmte Geschäfte 

von grundlegender Bedeutung ein, für die die Satzung oder die 

Geschäftsordnung des Vorstands einen Zustimmungsvor behalt 

zugunsten des Aufsichtsrats oder einen seiner Ausschüsse 

vorsehen.

Die Mitglieder des Vorstands unterliegen während ihrer Zugehö-

rigkeit zum Vorstand einem weitreichenden Wettbewerbs- und 

Nebentätigkeitsverbot. Über Ausnahmen hiervon entscheidet 

der Aufsichtsrat. Jedes Vorstandsmitglied muss alle anderen Vor-

standsmitglieder über Interessenskonflikte unverzüglich informie-

ren und gegenüber dem Aufsichtsrat offenlegen.

Für die Mitglieder des Vorstands wurde eine D&O-Gruppenver-

sicherung abgeschlossen. Für Einzelheiten wird auf die Angaben 

im Vergütungsbericht, Seite 40, verwiesen.

3.2. Zusammensetzung des Vorstands

Der Vorstand besteht nach den Vorgaben der Satzung aus einem 

oder mehreren Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl 

der Vorstandsmitglieder. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder 

des Vorstands für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren. Der 

Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen 

stellvertretenden Vorsitzenden ernennen. Im Geschäftsjahr 2019 

bestand der Vorstand aus den folgenden Mitgliedern:

Marc Appelhoff

Johannes Schaback

Christoph Cordes bis 31. Dezember 2019

Dr. Philipp Kreibohm bis 31. März 2019

Der Aufsichtsrat hat am 30. Mai 2018 gemäß § 111 Abs. 5 AktG eine 

Zielgröße von 25 % für den Frauenanteil im Vorstand festgelegt, 

die innerhalb von fünf Jahren (also bis zum 30. Mai 2023) erreicht 

werden soll. Im Geschäftsjahr 2019 wurde diese Zielgröße noch 

nicht erreicht. Der Aufsichtsrat hat sich dazu entschieden, die 

erfolgreiche Zusammenarbeit mit Johannes Schaback fortzu-

setzen und daher im Februar 2019 die Amtszeit von Johannes 

 Schaback vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Nach dem 

Ausscheiden von Dr. Philipp Kreibohm als Vorstandsmitglied hat 

der Aufsichtsrat beschlossen, dass der Vorstand aus drei Perso-

nen bestehen soll. Insofern gab es im Geschäftsjahr 2019 keine 

Änderung im Vorstand, bei der weibliche Mitglieder in den Vor-

stand hätten aufgenommen werden können. Seit dem 1. Januar 

2020 beträgt der Frauenanteil im Vorstand 33,33 %, da Brigitte 

Wittekind als Nachfolgerin von Christoph Cordes in den Vorstand 

aufgenommen worden ist. 

Bei zukünftigen Veränderungen im Vorstand soll weiterhin auf 

Vielfalt geachtet werden, da Vielfalt in Führungsgremien zum 

Erfolg des Unternehmens beitragen kann. Gleichwohl wird der 

Aufsichtsrat wie bisher in erster Linie Vorstandsmitglieder nach 

ihrer fachlichen und persönlichen Eignung ohne Rücksicht auf 

ihr Geschlecht oder beispielsweise ihre Herkunft auswählen. 

Obwohl auch das Alter einer Person grundsätzlich für die Beur-

teilung der fachlichen Eignung unerheblich ist, hat der Aufsichts-

rat eine Altersgrenze von 66 Jahren für Vorstandsmitglieder der 

Gesellschaft festgelegt.
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3.3. Arbeitsweise des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der Lei-

tung des Unternehmens regelmäßig. Er ist – wie unter Punkt 3.1 

dargestellt – in Entscheidungen von grundlegender Bedeutung 

für das Unternehmen eingebunden und arbeitet vertrauensvoll 

mit den übrigen Organen der Gesellschaft, insbesondere dem 

Vorstand, zusammen. Der Aufsichtsrat bestellt und entlässt die 

Mitglieder des Vorstands und sorgt gemeinsam mit dem Vorstand 

für eine angemessene Nachfolgeplanung.

Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats richten sich im Einzel-

nen nach den gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung und der 

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. Die Arbeit des Aufsichts-

rats findet sowohl im Plenum als auch in Ausschüssen statt, deren 

jeweilige Vorsitzenden dem Gesamtaufsichtsrat regelmäßig über 

die Ausschusstätigkeit berichten.

Die Geschäftsordnung vom 30. Mai 2018 wurde mit Wirkung ab 

dem 19. Juni 2019 angepasst, um der verringerten Anzahl der Auf-

sichtsratsmitglieder Rechnung zu tragen. 

Nach den Vorgaben der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

muss der Aufsichtsrat mindestens eine Sitzung im Kalendervier-

teljahr abhalten. Weitere Sitzungen sind einzuberufen, wenn dies 

erforderlich ist. Beschlüsse des Aufsichtsrats können auch außer-

halb von Sitzungen, insbesondere im Umlaufverfahren, gefasst 

werden. Der Aufsichtsrat überprüft regelmäßig die Effizienz sei-

ner Tätigkeit. Gegenstand der Effizienzprüfung sind neben vom 

Aufsichtsrat festzulegenden qualitativen Kriterien insbesondere 

die Verfahrensabläufe im Aufsichtsrat sowie die rechtzeitige und 

inhaltlich ausreichende Informationsversorgung des Aufsichts-

rats. Auf der Grundlage einer im November 2019 durchgeführ-

ten Selbstevaluation hat der Aufsichtsrat beschlossen, seine 

Geschäftsordnung mit Wirkung ab dem 1. Januar 2020 anzupas-

sen und insbesondere in Übereinstimmung mit den Empfehlun-

gen des DCGK eine Altersgrenze von 75 Jahren für seine Mit-

glieder einzuführen und den Vergütungsausschuss abzuschaffen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind dem Unternehmensinter-

esse verpflichtet und haben Interessenkonflikte, insbesondere 

solche, die aufgrund einer Beratung oder Organfunktion bei 

 Kunden, Lieferanten, Kreditgebern, Kreditnehmern oder sonsti-

gen Dritten entstehen können, dem Aufsichtsrat offen zu legen.

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats wurde eine D&O-Gruppen-

versicherung abgeschlossen. Für Einzelheiten wird auf die Anga-

ben im Vergütungsbericht, Seite 54, verwiesen.

3.4. Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 

19. Juni 2019 beschlossen, die Anzahl der Mitglieder des Auf-

sichtsrats von sechs auf vier zu verringern und die Satzung ent-

sprechend zu ändern. Diese Satzungsänderung wurde mit Ein-

tragung in das zuständige Handelsregister des Amtsgerichts 

Charlottenburg (Berlin) am 1. Oktober 2019 wirksam. Bis zum 

1. Oktober 2019 sah die Satzung vor, dass sich der Aufsichtsrat 

aus sechs Mitgliedern zusammensetzt.

Der Aufsichtsrat unterliegt keiner Arbeitnehmermitbestimmung. 

Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und 

einen Stellvertreter. Bei wesentlichen und nicht nur vorüberge-

henden Interessenkonflikten in der Person eines Aufsichtsrats-

mitglieds soll das betreffende Aufsichtsratsmitglied sein Amt 

niederlegen.

Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2019 aus den folgen-

den Mitgliedern:

Lothar Lanz*

Verena Mohaupt**

Franco Danesi

Magnus Agervald**

Alexander Samwer bis 19. Juni 2019

Christian Senitz bis 28. Januar 2019

*  Vorsitzernder des Aufsichtsrats und unabhängiges Mitglied im Sinne  
von Ziffer 5.4.2 DCGK

** unabhängiges Mitglied im Sinne von Ziffer 5.4.2 DCGK
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Der Aufsichtsrat hat am 30. Mai 2018 beschlossen, den Frauenan-

teil im Aufsichtsrat innerhalb von fünf Jahren (also bis zum 30. Mai 

2023) auf 25 % zu steigern. Die Quote wurde nach der Verklei-

nerung des Aufsichtsrats und der Wahl der Mitglieder durch die 

ordentliche Hauptversammlung am 19. Juni 2019 erreicht.

Für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats hat sich der Auf-

sichtsrat mit Beschlüssen vom 30. Mai 2018 Ziele gesetzt und 

ein Kompetenzprofil festgelegt. Das Kompetenzprofil wurde mit 

Wirkung ab dem 19. Juni 2019 an die verringerte Anzahl der Auf-

sichtsratsmitglieder angepasst. Nach dem aktuell gültigen Kom-

petenzprofil müssen Aufsichtsratsmitglieder insgesamt über die 

zur erfolgreichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen 

Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. 

Jedes Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahr-

nehmung des Amtes genügend Zeit zur Verfügung steht. Bei 

der Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder soll auf Vielfalt geach-

tet werden. Darüber hinaus sollen mindestens zwei Aufsichts-

mitglieder angemessene internationale Erfahrung besitzen und 

mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder sollen keine Organfunk-

tion, Beratungs- oder Vertretungspflichten gegenüber wesentli-

chen Mietern, Kreditgebern oder anderen Geschäftspartnern der 

Gesellschaft haben. Mindestens zwei Mitglieder des Aufsichtsrats 

müssen unabhängig sein. Mindestens ein Mitglied des Aufsichts-

rats muss über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung 

oder Abschlussprüfung (§ 100 Abs. 5 AktG) verfügen. Insgesamt 

sollen Aufsichtsratsmitglieder keine Organfunktion oder Bera-

tungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des Unterneh-

mens wahrnehmen. Ein Aufsichtsratsmitglied, das dem Vorstand 

einer börsennotierten Gesellschaft angehört, soll neben dem 

Aufsichtsratsmandat in der Gesellschaft nicht mehr als drei wei-

tere Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten 

Gesellschaften, die vergleichbare Anforderungen stellen, wahr-

nehmen. Den einzelnen Empfehlungen in Ziffer 5.4.1 Abs. 2 DCGK, 

welche die Benennung von konkreten Ziele für die Zusammen-

setzung des Aufsichtsrats, die zu berücksichtigenden Kriterien für 

die Zusammensetzung und die Erarbeitung eines Kompetenzpro-

fils betreffen, hat die Gesellschaft abgesehen von den oben unter 

Punkt 1. erklärten Abweichungen entsprochen.

3.5.  Arbeitsweise und Zusammensetzung der 
Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat verfügte im Geschäftsjahr 2019 über drei stän-

dige Ausschüsse: den Prüfungsausschuss, den Vergütungsaus-

schuss und den Nominierungsausschuss. Die jeweiligen Aus-

schussvorsitzenden berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat 

über die Arbeit der Ausschüsse.

PRÜFUNGSAUSSCHUSS

Nach der bis zum 19. Juni 2019 gültigen Geschäftsordnung 

bestand der Prüfungsausschuss aus vier Mitgliedern; seit dem 

19. Juni 2019 regelt die Geschäftsordnung, dass der Prüfungsaus-

schuss aus drei Mitgliedern besteht. Mindestens eines der Mitglie-

der muss unabhängig sein und über Sachverstand auf den Gebie-

ten der Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen (§ 107 

Abs. 4 AktG). Zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses sollen 

weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ehemalige Mitglie-

der des Vorstands der Gesellschaft bestellt werden.

Im Berichtszeitraum hatte der Prüfungsausschuss die folgenden 

Mitglieder:

Verena Mohaupt*

Lothar Lanz

Franco Danesi

Christian Senitz bis 28. Januar 2019

*  Vorsitzende

Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist unabhängig  und 

kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft. Zudem 

verfügt sie über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in  der 

Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und internen 

Kontrollverfahren und erfüllt damit die Voraussetzungen des  § 100 

Abs. 5 AktG.
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Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit der Über-

wachung des Rechnungslegungsprozesses, der Überwachung 

der Wirksamkeit des internen Risikomanagementsystems, des 

internen Kontrollsystems sowie mit Fragen der Compliance. 

Darüber hinaus beschließt er über die Erteilung des Prüfungs-

auftrags an den Abschlussprüfer, die Festlegung von Prüfungs-

schwerpunkten und über die Vergütung der Abschlussprü-

fer. Zudem überwacht er die Abschlussprüfung, insbesondere 

die erforderliche Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und 

der von den Abschlussprüfern zusätzlich erbrachten Leistun-

gen. Im Berichtszeitraum hat der Prüfungsausschuss insgesamt 

vier Sitzungen abgehalten (11. Februar, 23. April, 28. August und 

25. November 2019), an denen jeweils alle seine jeweiligen Mit-

glieder teilgenommen haben.

Der Prüfungsausschuss bereitet darüber hinaus die Verhandlun-

gen und Beschlüsse des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss 

und den Konzernabschluss vor. Zu diesem Zweck beschäftigt sich 

der Prüfungsausschuss intensiv mit dem Jahresabschluss, dem 

Konzernabschluss und dem zusammengefassten Lagebericht. 

Der Prüfungsausschuss erörtert die Prüfungsberichte mit dem 

Abschlussprüfer sowie dessen Feststellungen und gibt Empfeh-

lungen an den Aufsichtsrat.

VERGÜTUNGSAUSSCHUSS

Der Vergütungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern.

Im Berichtszeitraum hatte der Vergütungsausschuss die folgen-

den Mitglieder:

Verena Mohaupt*

Lothar Lanz seit 19. Juni 2019

Franco Danesi

Alexander Samwer bis 19. Juni 2019

*  Vorsitzende

Der Vergütungsausschuss prüft insbesondere alle Aspekte der 

Vergütung und Anstellungsbedingungen für den Vorstand und 

gibt in dieser Hinsicht dem Aufsichtsrat Empfehlungen und berei-

tet Beschlüsse für den Aufsichtsrat vor. Der Vergütungsausschuss 

kann die Vergütungsgrundsätze und die der Geschäftsleitung 

gezahlte Vergütung auch von unabhängiger Seite überprüfen 

lassen. Zudem bereitet der Vergütungsausschuss die Informa-

tionen über die Vorstandsvergütung für die Hauptversammlung 

auf. Daneben prüft der Vergütungsausschuss auch die Vergütung 

und die Anstellungsbedingungen der Senior Vice President-Level 

Führungskräfte und ist in dieser Hinsicht befugt, dem Vorstand 

Empfehlungen zu geben. Der Vergütungsausschuss unterstützt 

den Aufsichtsrat bei der Sicherstellung der Einhaltung aller maß-

geblichen Mitteilungspflichten im Zusammenhang mit der Vergü-

tung des Vorstands und der Führungskräfte. 

Der Gesamtaufsichtsrat sieht in der Wahrnehmung seiner Vergü-

tungskompetenz eine seiner wichtigsten Aufgaben und hat daher 

in Vergütungsfragen in der Vergangenheit stets eng zusammen-

gearbeitet und sich abgestimmt, was angesichts der geringen 

Größe des Gesamtgremiums auch effektiv möglich war. Daher hat 

der Aufsichtsrat zur weiteren Steigerung der Effizienz beschlos-

sen, den Vergütungsausschuss ab dem 1. Januar 2020 bis auf 

weiteres abzuschaffen.

NOMINIERUNGSAUSSCHUSS

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses bilden den Nominie-

rungsausschuss des Aufsichtsrats. Dementsprechend setzte sich der 

Nominierungsausschuss im Berichtszeitraum wie folgt zusammen:

Lothar Lanz* seit 19. Juni 2019

Verena Mohaupt

Franco Danesi

Alexander Samwer* bis 19. Juni 2019

*  Vorsitzender

Der Nominierungsausschuss erstellt die Vorschläge des Auf-

sichtsrats für die Hauptversammlung hinsichtlich der Wahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern. Der Nominierungsausschuss bleibt auch 

nach Abschaffung des Vergütungsausschusses in seiner bisheri-

gen Zusammensetzung erhalten. 



home24 SE | Geschäftsbericht 2019

35

An unsere Aktionäre | Corporate Governance Bericht

4.  ZIELGRÖSSEN FÜR FRAUEN AUF 
FÜHRUNGSEBENEN

Auch der Vorstand achtet bei der Besetzung von Führungspo-

sitionen auf Diversität und strebt insbesondere eine angemes-

sene Berücksichtigung von Frauen an, ohne dabei vom vorrangi-

gen Grundsatz abzuweichen, wonach eine Person alleine deshalb 

empfohlen, nominiert, angestellt oder befördert werden sollte, weil 

sie fachlich und persönlich am besten für die entsprechende Auf-

gabe geeignet ist. Am 30. Mai 2018 hat der Vorstand gemäß § 76 

Abs. 4 AktG als Zielgröße für den Anteil von Frauen in den ersten 

beiden Führungsebenen unterhalb des Vorstands auf 30 % fest-

gelegt. Als Umsetzungsfrist wurden fünf Jahre (also bis zu 30. Mai 

2023) festgelegt. Der Vorstand fördert die Zielerreichung durch 

eine langfristige Planung. Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 

lag der Frauenanteil in der ersten Führungsebene (das heißt auf 

Ebene der Senior Vice Presidents) bei 25 % und bei 50 % in der 

zweiten Führungsebene (das heißt auf Ebene der Vice Presidents).

5. HAUPTVERSAMMLUNG UND AKTIONÄRE

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2019 

eingeteilt in 26.409.186 auf den Inhaber lautende, nennwertlose, 

unverbriefte Stückaktien. Alle Aktien sind Stammaktien ohne 

Vorzugsrechte, so dass jede Aktie ihrem Inhaber eine Stimme 

gewährt. Die Aktionäre der Gesellschaft nehmen ihre Rechte im 

Rahmen der gesetzlich und satzungsmäßig vorgesehenen Mög-

lichkeiten vor oder während der Hauptversammlung der Gesell-

schaft wahr und üben dabei ihr Stimmrecht aus. Jeder Aktionär 

ist berechtigt, an der Hauptversammlung teilzunehmen, das Wort 

zu Gegenständen der Tagesordnung zu ergreifen und sachbezo-

gene Fragen und Anträge zu stellen.

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet inner-

halb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres statt und wird 

grundsätzlich durch den Vorstand einberufen. Bei der Einberu-

fung entscheidet der Vorstand, ob die Hauptversammlung am 

Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse 

oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern 

stattfindet.

Die nächste ordentliche Hauptversammlung wird am 3. Juni 2020 

in Berlin stattfinden. Die entsprechende Tagesordnung und die 

für die Hauptversammlung benötigten Berichte und Unterlagen 

werden auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Die 

Gesellschaft stellt ihren Aktionären zur Erleichterung der per-

sönlichen Wahrnehmung ihrer Rechte einen weisungsgebunde-

nen Stimmrechtsvertreter zur Verfügung, der auch während der 

Hauptversammlung erreichbar ist. Nähere Informationen zu die-

sem Stimmrechtsvertreter enthält die Einladung zur Hauptver-

sammlung. Davon unabhängig steht es den Aktionären frei, sich 

in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten ihrer 

Wahl vertreten zu lassen.

Der Vorstand legt der Hauptversammlung den Jahresabschluss, 

den Konzernabschluss und den zusammengefassten Lagebericht 

der Gesellschaft und des Konzerns vor. Die Hauptversammlung 

entscheidet über die Gewinnverwendung sowie die Entlastung 

von Vorstand und Aufsichtsrat und wählt die Aufsichtsratsmitglie-

der der Gesellschaft sowie den Abschlussprüfer. Darüber hinaus 

entscheidet die Hauptversammlung über den Inhalt der Satzung.

Beschlüsse der Hauptversammlung werden gemäß den Regelun-

gen der Satzung grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich 

ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertrete-

nen Grundkapitals gefasst, sofern nicht nach zwingenden gesetz-

lichen Vorschriften eine höhere Mehrheit erforderlich ist.

6.  MELDEPFLICHTIGE EIGENGESCHÄFTE 
VON FÜHRUNGSKRÄFTEN 

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie alle 

ihnen nahestehende Personen sind gemäß Art. 19 der Verord-

nung (EU) 596 / 2014 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsver-

ordnung) verpflichtet, der Gesellschaft Eigengeschäfte in Aktien 

oder damit verbundenen Finanzinstrumenten zu melden, soweit 

ein Schwellenwert von jährlich EUR 5.000 überschritten ist. Die 

Meldungen sind jeweils unverzüglich, spätestens aber innerhalb 

von drei Geschäftstagen nach dem Datum des Geschäfts vorzu-

nehmen. Alle Meldungen werden durch die Gesellschaft unter 

 https://www.home24.com/websites/homevierundzwanzig/%20

 German/4500/news.html veröffentlicht.
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7.  WEITERE INFORMATIONEN FÜR DEN 
KAPITALMARKT

Alle Termine, die für Aktionäre, Investoren und Analysten von 

Bedeutung sind, werden am Jahresbeginn für die Dauer des 

jeweiligen Geschäftsjahres im Finanzkalender der Gesellschaft 

unter https://www.home24.com/websites/homevierundzwanzig/ 

German/4550/finanzkalender.html veröffentlicht.

Die Gesellschaft informiert den Kapitalmarkt – also insbeson-

dere Aktionäre, Analysten und Journalisten – nach einheitlichen 

Kriterien. Die Informationen sind für alle Kapitalmarktteilnehmer 

transparent und konsistent. Ad-hoc-Mitteilungen und Pressemit-

teilungen sowie Präsentationen von Presse- und Analystenkonfe-

renzen werden umgehend auf der Internetseite der Gesellschaft 

veröffentlicht.

Insiderinformationen, Stimmrechtsmitteilungen sowie Eigen-

geschäfte von Führungskräften werden von der Gesellschaft 

gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bekanntgegeben. 

Die entsprechenden Informationen werden unter https://www.

home24.com/websites/homevierundzwanzig/German/4500/

news. html auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht.

8.  ÜBERNAHMERECHTLICHE ANGABEN 
GEMÄSS §§ 289A ABS. 1, 315A ABS. 1 HGB 
UND ERLÄUTERNDER BERICHT1

Im Folgenden werden die nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB 

erforderlichen Angaben aufgeführt und erläutert.

8.1.  Zusammensetzung des gezeichneten 
Kapitals

Hinsichtlich der Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals 

wird auf die Angaben im Konzernanhang auf Seite 107f. verwiesen.

8.2.  Beschränkungen, die Stimmrechte oder die 
Übertragung von Aktien betreffen

home24 SE hielt zum Ende des Berichtsjahres 2019 insgesamt 

26.907 eigene Aktien, aus denen ihr gemäß § 71b AktG keine 

Rechte zustehen.

Die Mitglieder des Vorstands haben im Zuge des Börsengangs 

der Gesellschaft Haltevereinbarungen (sogenannte Lock Up 

Agreements) mit den Konsortialbanken, die den Börsengang 

begleitet haben, geschlossen. In diesen Haltevereinbarungen 

haben sich die Vorstandsmitglieder jeweils verpflichtet, für einen 

Zeitraum von zwölf Monaten nach dem ersten Handelstag der 

Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse hin-

sichtlich ihrer am Datum des Börsenprospekts jeweils gehalte-

nen Aktien für folgende Handlungen grundsätzlich die vorherige 

Zustimmung der Konsortialbanken einzuholen (Haltepflicht): direkt 

oder indirekt solche Aktien anzubieten, zu verpfänden, zuzutei-

len, zu vertreiben, sich vertraglich zum Verkauf zu verpflichten, 

eine Option oder einen Kaufvertrag zu begeben, eine Option zum 

Verkauf zu erwerben, eine Option, ein Recht oder einen Options-

schein zum Kauf zu gewähren, zu übertragen oder anderweitig 

zu veräußern. Die gleiche Haltepflicht besteht für Aktien, die den 

jeweiligen Vorstandsmitgliedern bis zum Ende der Haltefrist zur 

Bedienung von ihnen jeweils gehaltenen Optionen gewährt wer-

den. Endet das Amt eines Vorstandsmitglieds vor Ende der Hal-

tefrist, verkürzt sich die Haltefrist für das jeweilige Vorstandsmit-

glied auf sechs Monate ab dem ersten Handelstag der Aktien der 

Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse. 

8.3.  Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, 
die 10 % der Stimmrechte überschreiten1

Zum 31. Dezember 2019 bestanden ausweislich der bis zu die-

sem Zeitpunkt vorliegenden Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 33 

WpHG folgende Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 

10 % der Stimmrechte überschreiten:

 ■ Ari Zweiman, geboren am 15. April 1972: 18,99 % (Zurechnung 

von 3.865.637 Aktien der 683 Capital Partners, LP/683 Capital 

Management, LLC, New York, gemäß § 34 WpHG sowie von 

1.150.000 Aktien über § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG)
 ■ Kinnevik AB (publ), Stockholm, Schweden: 11,78 % (Zurech-

nung von 3.111.953 Aktien der Kinnevik Internet Lux S.à r.l., 

Luxemburg, gemäß § 34 WpHG);
 ■ Rocket Internet SE, Berlin, Deutschland: 10,91 % (Zurechnung 

von 83.033 Aktien der Bambino 53. V V GmbH, Berlin, 

gemäß § 34 WpHG).

Die von der Gesellschaft veröffentlichten Stimmrechtsmitteilun-

gen sind unter https://www.home24.com/websites/homevierund-

zwanzig/German/4500/news.html abrufbar.

1  Die übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB sind Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts und bilden zugleich einen 
Teil des Corporate Governance Berichts mit der Entsprechenserklärung.
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8.4.  Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen 
der Satzung über die Ernennung und 
Abberufung der Mitglieder des Vorstands 
und über die Änderung der Satzung

Gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung besteht der Vorstand aus mehreren 

Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mitglieder des 

Vorstands. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands 

auf Grundlage der Art. 9 Abs. 1, Art. 39 Abs. 2 und Art. 46 SE-Ver-

ordnung, §§ 84, 85 AktG und § 7 Abs. 3 der Satzung für eine Amts-

zeit von höchstens fünf Jahren; Wiederbestellungen sind zulässig. 

Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die Bestellung eines Vorstandsmit-

glieds aus wichtigem Grund zu widerrufen (vgl. Art. 9 Abs. 1, Art. 

39 Abs. 2 SE-Verordnung, § 84 AktG). 

Änderungen der Satzung beschließt die Hauptversammlung. 

Sofern nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder der 

Satzung eine höhere Mehrheit erforderlich ist, werden Beschlüsse 

der Hauptversammlung gemäß § 20 der Satzung mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapi-

talmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der 

Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst. Das in § 103 

Abs. 1 Satz 2 AktG vorgesehene Mehrheitserfordernis ist von die-

ser Regelung unberührt.

Nach § 11 Abs. 5 der Satzung ist der Aufsichtsrat ermächtigt, Ände-

rungen und Ergänzungen der Satzung zu beschließen, die nur 

die Fassung betreffen. Zudem ist der Aufsichtsrat ermächtigt, die 

Fassung der Satzung nach Durchführungen von Kapitalerhöhun-

gen aus Genehmigten Kapital bzw. Bedingten Kapital oder nach 

Ablauf der entsprechenden Ermächtigungs- bzw. Options- und 

Wandlungsfristen entsprechend anzupassen (§ 4 Abs. 3,4,6,7 und 

8 der Satzung).

8.5.  Befugnisse des Vorstands, Aktien 
auszugeben oder zurückzukaufen

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft 

in der Zeit bis zum 17. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichts-

rats einmalig oder mehrmals, um insgesamt bis zu EUR 70.864 

durch Ausgabe von bis zu 70.864 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2015 / II). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausge-

schlossen. Das Genehmigte Kapital 2015 / II dient der Erfüllung 

von Erwerbsrechten (Optionsrechten), die von der Gesellschaft 

vor ihrer Umwandlung in eine Aktiengesellschaft an gegen-

wärtige oder ehemalige Geschäftsführer der Gesellschaft im 

Zeitraum von 1. Oktober 2011 bis einschließlich 31. Dezember 

2014 gewährt bzw. zugesagt worden sind, und Aktien aus dem 

Genehmigten Kapital 2015 / II dürfen nur zu diesem Zweck aus-

gegeben werden. Der Ausgabebetrag beträgt für die bis zu 43 

neuen Aktien EUR 1,00 je Aktie, und für weitere bis zu 70.821 

neue Aktien EUR 36,86 je Aktie. Der Vorstand ist ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 

der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe 

festzulegen. Die Ausgabe von Aktien an Mitglieder des Vor-

stands der Gesellschaft bedarf zusätzlich der Zustimmung des 

Aufsichtsrats.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in 

der Zeit bis zum 17. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 113.328 durch 

Ausgabe von bis zu 113.328 auf den Inhaber lautende Stückaktien 

gegen Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015 / III). 

Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Geneh-

migte Kapital 2015 / III dient ausschließlich der Ausgabe von neuen 

Stückaktien zum Zwecke der Erfüllung von Geldforderungen, die 

Geschäftsführern und Mitarbeitern der Gesellschaft oder mit ihr 

verbundener Unternehmen aus den virtuellen Optionsprogrammen 

2010 und 2013 / 2014 (zusammen das Virtuelle Optionsprogramm) 

gegen die Gesellschaft gegenwärtig oder künftig zustehen, und 

Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2015 / III dürfen nur zu die-

sem Zweck ausgegeben werden. Der Ausgabebetrag beträgt für 

die bis zu 113.328 neuen Aktien EUR 1,00 je Aktie. Die Einlagen auf 

die neuen Aktien werden durch Einbringung der Geldforderungen 

erbracht, die den Optionsinhabern aus dem Virtuellen Optionspro-

gramm gegen die Gesellschaft zustehen. Der Vorstand ist ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Akti-

enrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Die 

Ausgabe von Aktien an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 

bedarf zusätzlich der Zustimmung des Aufsichtsrats.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.096.972 

durch Ausgabe von bis zu 2.096.972 auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019). Das Bedingte 

Kapital 2019 dient ausschließlich der Bedienung von Bezugs-

rechten, die den Bezugsberechtigten aufgrund der Ermächti-

gung der Hauptversammlung vom 10. März 2017, geändert durch 

Beschlüsse der Hauptversammlung vom 28. Juli 2017, 24. Mai 

2018 und 19. Juni 2019 im Rahmen des LTIP 2019 (bzw. unter der 

vorherigen Bezeichnung LTIP 2017) gewährt wurden. Die Bezugs-

aktien werden zum geringsten Ausgabebetrag von EUR 1,00 aus-

gegeben. Die Einlagen auf die Bezugsaktien werden durch Ein-

bringung der Vergütungsansprüche der Bezugsberechtigten aus 

den ihnen gewährten Performance Shares im Wege der Sachein-

lage erbracht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie nach Maßgabe des Beschlusses der Hauptver-

sammlung vom 10. März 2017, geändert durch die Beschlüsse der 

Hauptversammlungen vom 28. Juli 2017, 24. Mai 2018 und 19. Juni 

2019 Performance Shares ausgegeben wurden, die Bezugsbe-

rechtigten von ihrem Ausübungsrecht in vertragsgemäßer Weise 

Gebrauch machen und die Gesellschaft die Bezugsrechte nicht 

durch eigene Aktien und nicht durch eine Geldzahlung erfüllt. 

Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in 

dem die Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil; abweichend hiervon 

nehmen die neuen Aktien von Beginn des dem Entstehungsge-

schäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres am Gewinn teil, falls 

die Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

des dem Entstehungsgeschäftsjahr vorhergehenden Geschäfts-

jahres noch keinen Beschluss gefasst hat.
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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in 

der Zeit bis zum 17. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

um bis zu insgesamt EUR 117.690 gegen Bareinlagen durch Aus-

gabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhö-

hen (Genehmigtes Kapital 2017). Von der Ermächtigung kann auch 

ein- oder mehrmals in Teilbeträgen, insgesamt aber nur bis zu 

EUR 175.311 Gebrauch gemacht werden. Das Bezugsrecht der Akti-

onäre ist ausgeschlossen. Das Genehmigte Kapital 2017 dient allein 

der Erfüllung von Erwerbsrechten der GMPVC German Media Pool 

GmbH und unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2017 aus-

gegebene Aktien dürfen nur zu diesem Zweck ausgegeben wer-

den. Der Ausgabebetrag entspricht dem geringsten Ausgabebetrag 

zum Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung (aktuell: EUR 1,00). 

Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats den weiteren Inhalt der neuen Aktien und die Bedingungen 

der Aktienausgabe festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 

Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchfüh-

rung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend dem Umfang 

der durchgeführten Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapi-

tal 2017 und nach Ablauf der Ermächtigungsfrist im Hinblick auf das 

Grundkapital und das Genehmigte Kapital 2017 anzupassen.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 

17. Mai 2023 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 

EUR 7.525.804 durch Ausgabe von bis zu 7.525.804 neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bar- und / oder Sacheinlagen 

einmalig oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). 

Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre in den in der Ermächtigung erläuter-

ten Fällen auszuschließen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die 

weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen; dies umfasst auch 

die Festlegung der Gewinnanteilsberechtigung der neuen Aktien, 

welche abweichend von Artikel 9 Abs. 1 lit. c) i) SE-Verordnung in 

Verbindung mit § 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits abgelaufenes 

Geschäftsjahr festgelegt werden kann.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 8.058.025 

durch Ausgabe von bis zu 8.058.025 neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien (Stammaktien) bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2018). Das Bedingte Kapital 2018 dient der Gewährung 

von Aktien bei der Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrech-

ten bzw. bei der Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten 

an die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibun-

gen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und / oder 

Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Inst-

rumente) (nachstehend gemeinsam Schuldverschreibungen), die 

aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-

lung vom 13. Juni 2018 ausgegeben worden sind. Die Ausgabe 

der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermäch-

tigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 13. Juni 2018 

jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreises. Die 

bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 

Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder einer von der Gesellschaft abhängigen oder 

in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbesitz stehen-

den Gesellschaft, aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der 

Hauptversammlung vom 13. Juni 2018 bis zum 1. Juni 2023 aus-

gegeben bzw. garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder 

Optionsrechten Gebrauch machen bzw. Wandlungs- oder Opti-

onspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder 

soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen Geld-

betrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit die Wand-

lungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder Optionspflich-

ten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien aus Genehmigtem 

Kapital oder durch andere Leistungen bedient werden. Die neuen 

Aktien nehmen von dem Beginn des Geschäftsjahrs an, in dem sie 

entstehen, und für alle nachfolgenden Geschäftsjahre am Gewinn 

teil. Der Vorstand ist zudem ermächtigt, die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

18. Mai 2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene 

Aktien nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erwerben: 

Die Ermächtigung gilt bis zum 30. Juni 2022 und ist auf den Erwerb 

von 33.282 oder – falls dieser Wert geringer ist – auf bis zu 10 % 

des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden 

Grundkapitals beschränkt. Der Erwerb darf nur zu einem Gegenwert 

von EUR 24,14 je Aktie erfolgen. Der Vorstand ist zudem ermäch-

tigt, die eigenen Aktien einzuziehen, ohne dass die Einziehung und 

ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses 

bedürfen. Der Vorstand ist gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG ermäch-

tigt, die Ausgabe der Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend 

anzupassen. Die Einziehung kann auch mit einer Kapitalherabset-

zung verbunden werden; in diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, 

das Grundkapital um den auf die eingezogenen Aktien entfallenden 

anteiligen Betrag des Grundkapitals herabzusetzen.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

24. Mai 2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 

zum 24. Mai 2023 unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrund-

satzes (Artikel 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-Verordnung in Verbindung mit 

§ 53a AktG eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % 

des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls dieser Wert 

geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächti-

gung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. 

Unter näher dargestellten Voraussetzungen ist der Vorstand 

insoweit auch befugt, Eigenkapitalderivate beim Erwerb eigener 

Aktien einzusetzen. Die aufgrund dieser Ermächtigung erworbe-

nen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien der 

Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat und 

noch besitzt oder ihr nach Artikel 5 SE-Verordnung in Verbin-

dung mit den §§ 71aff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 

10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. 

Diese Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, ganz oder 

in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch 

die Gesellschaft, aber auch durch Konzernunternehmen oder von 

Dritten für Rechnung der Gesellschaft oder der Konzernunterneh-

men ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke 

des Handels in eigenen Aktien ausgenutzt werden. 
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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 

24. Mai 2018 ermächtigt, die von der Gesellschaft bereits gehal-

tenen eigenen Aktien sowie die aufgrund der vorstehenden 

Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien neben einer Veräuße-

rung über die Börse oder mittels eines Angebots an alle Aktionäre 

auch in der Ermächtigung im Einzelnen beschriebenen, weite-

ren Weisen zu verwenden, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre 

unter bestimmten, in der Ermächtigung näher beschriebenen Vor-

aussetzungen ausgeschlossen ist.

8.6.  Wesentliche Vereinbarungen der 
Gesellschaft, die unter der Bedingung eines 
Kontroll wech sels infolge eines 
Übernahmeangebots stehen

Der zwischen der home24 SE und SevenVentures GmbH beste-

hende Medienleistungsvertrag sieht eine Kündigungsmöglichkeit 

aus wichtigem Grund für die SevenVentures GmbH vor, wenn die 

RTL Group S.A. und / oder ein mit dieser verbundenes Unterneh-

men im Sinne des § 15 AktG bzw. die RTL2 Fernsehen GmbH & Co. 

KG direkt oder indirekt jeweils einzeln oder gemeinsam mehr als 

50 % des Stammkapitals und / oder der Stimmrechte an home24 SE 

erlangt.

Im Übrigen enthalten die Vereinbarungen zur Nutzung von Google 

Online Marketing Produkten Bestimmungen, wonach ein Kontroll-

wechsel anzeigepflichtig ist und ein Kündigungsrecht begründet. 

Darüber hinaus sehen die Vereinbarungen mit den Anbietern zur 

Kreditkartenzahlung Informationsverpflichtungen im Falle des 

Inhaberwechsels bei der home24 SE vor.

8.7.  Entschädigungsvereinbarungen der Gesell-
schaft, die für den Fall eines Über nahme-
angebots mit den Mitgliedern des Vorstands 
oder mit Arbeitnehmern getroffen sind

Es bestehen keine entsprechenden Ent schädigungsver  ein- 

barungen.


